
Anlage Amtsblatt für den Landkreis Barnim Nr. 1/2018

Wichtige Information zur Öffentlichen Bekanntmachung des Kreiswahlleiters vom 11. Januar 
2018 zur Wahl des Landrates des Landkreises Barnim

Zur Bekanntmachung wird folgende Ergänzung vorgenommen:

4.3 Mit dem Wahlvorschlag ist dem Kreiswahlleiter eine Bescheinigung der Wahlbehöde 
nach dem Muster der Anlage 8 b zu § 33 Abs. 2 Nr. 2 BbgKWahlV einzureichen, dass 
der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. Zudem ist die Erklärung zu § 70 Abs. 4 
Satz 2 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes, der vorgeschriebenen Versiche-
rung an Eides statt, von jedem Bewerber einzureichen. Unionsbürger, die schriftlich ihre 
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen den gemäß § 93 erlassenen Mus-
tervordruck der Anlage 8 c zu § 33 Abs. 2 Nr. 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehö-
rigkeit und darüber, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen sind, zusätzlich zur unter Satz 1 genannten Bescheinigung 
der Wahlbehörde nach dem § 93 erlassenen Mustervordruck Anlage 8 b vorlegen.

Alle Mustervordrucke finden Sie unter folgendem Link:

http://www.wahlen.brandenburg.de/sixcms/detail.php/251203


